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Antrag

 Initiator*innen: CG TU Dortmund (dort beschlossen am: 09.12.2025)

 Titel: Ä17 zu A2: Geschäftsordnung

Antragstext

Von Zeile 71 bis 72 einfügen:

3. der Begründung über die Dringlichkeit der Mehrheit von 2/3 der anwesenden

Personen. Anträge, mit denen die Geschäftsordnung, die Schiedsgerichtsordnung

oder die Finanzordnung geändert werden sollen, können keine

Dringlichkeitsanträge sein. Bei Dringlichkeitsanträgen findet keine Frist für die

Einreichung von Änderungsanträgen Anwendung. Änderungsanträge zu

Dringlichkeitsanträgen können bis zur Abstimmung über den jeweiligen Antrag

eingebracht werden.

In Zeile 172 löschen:

[Leerzeichen][zum Rederecht, zur Debatte]

In Zeile 177 löschen:

[Leerzeichen][zum Sitzungsablauf]

Begründung
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Der erste Satz ist sinngemäß aus unserer bisherigen Satzung übernommen und soll

verhindern, dass spontan und ohne Ankündigung grundlegende Änderungen an den

Regelungen des Vereins vorgenommen werden können. Vor allem, da laut der

neuen Vereinssatzung für eine Beschlussfähigkeit der Versammlung keine

Mindestgruppenzahl mehr gefodert ist.

Die anderen beiden Sätze sollen regeln, dass an Dringlichkeitsanträgen auch

weiterhin Änderungsanträge gestellt werden können. Ansonsten wäre dies nicht

länger möglich.
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